
Ein Kunde unserer Universität erhält
von uns Elektroenergie mittels CEE-
Steckdose 16 A/400 V. Die Absicherung
erfolgt mit einem 3-poligen Leitungs-
schutzschalter 16 A. Da der Kunde aber
ein Gerät mit einem CEE-Stecker von
32 A besitzt, verwendet er ein Adapter-
kabel von 16 A auf 32 A. 

Gibt es eine VDE Vorschrift, die an-
wendbar ist, dies zu verhindern?

H. S., Baden-Württemberg

Hier zeigt sich einmal mehr, dass »Adap-
ter« eigentlich verboten gehören. Aber
in der Praxis kommt man nicht immer
ohne solche Adapter aus, daher gibt es
sogar einen »genormten« Adapter.

In DIN EN 50250 (VDE 0623 Teil
4):2003-07 ist ein Adapter genormt. Er
hat auf der einen Seite einen 16-A-CEE-
Stecker, auf der anderen Seite eine oder
zwei Schutzkontaktsteckdosen mit je-
weils 16 A. Anstelle von Steckdosen sind
auch Kupplungen erlaubt.

Einsatz nicht genormter Adapter
problematisch

Alle andern Adapter – einschließlich des
in der Anfrage beschriebenen Adapters –
sind nicht genormt. Das schließt aber
nicht aus, dass solche Adapter – auch
von renommierten Herstellern – herge-
stellt und vertrieben werden.

Der in der Anfrage beschriebene
Adapter gehört dazu. Gegen eine Anwen-
dung dieses Adapters gibt es keine direk-
ten Einwände, da durch diese Konfigura-

tion keine erhöhte Gefährdung auftreten
kann. Gefährlich wäre z. B. die umge-
kehrte Konfiguration, d. h. 32-A-CEE-
Stecker und 16-A-CEE-Kupplung, weil
hierbei der Schutz bei Überlast und bei
Kurzschluss nicht mehr gegeben wäre.

Ein kleines Restrisiko ergibt sich je-
doch auch bei der in der Anfrage be-
schriebenen Ausführung, da ja auch an-
dere Betreiber einen Verbraucher mit
größerem Nennstrom an dieser Kupp-
lung anschließen können. Zwar würde
die vorgeschaltete Schutzeinrichtung
diesen Überstrom abschalten, aber der
Anwender wird sicher – da er die Ursa-
che nicht unbedingt erkennen wird –
versuchen immer wieder die Schutzein-
richtung zuzuschalten. Für einen solchen
Betrieb sind aber diese Betriebsmittel
nicht ausgelegt. 

W. Hörmann
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H I N W E I S E  Z U  D E N  P R A X I S P R O B L E M E N
LESERSERVICE
Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können unsere Leser schriftlich – unter Angabe der vollständigen Adressdaten – Fachfragen stellen (Telefonauskünfte werden nicht erteilt!). Die
Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompetenten Fachleuten des Elektrohandwerks, der Industrie oder aus EVU, Behörden, Berufsgenossenschaften, Verbänden usw. Die Ant-
worten werden den Fragestellern schnellstmöglich von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung eines »Praxisproblems« erklärt sich der Absender mit einer eventuellen späteren Ver-
öffentlichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinungen, z.B.
des ZVEH oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an: Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme, Alte Rhinstr. 16, 12681 Berlin, Tel.: (030) 467829-14, Fax: (030) 467829-22, E-Mail: muschong@online-de.de

WIEDERGABE DER DIN-VDE-NORMEN
Soweit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den technischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe von DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die angemeldete und limitierte Auf-
lage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Normen
sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin, erhält-
lich sind.

FRAGESTELLUNG

Adapter mit 16-A-CEE-Stecker und 32-A-CEE-
Kupplung 
DIN EN 50250 (VDE 0623 Teil 4)

ANTWORT

Schutzart IP44 bei Leuchten

Wir haben Einbaustrahler der Schutzart
IP44 in einen Dachüberstand eingebaut.
Nach dem Einbau drangen Insekten von
oben in den Leuchtenkörper ein, sicht-
bar durch Ablagerungen auf dem Leuch-
tenglas. Am Leuchtenkörper selbst ist
die Schutzart mit IP44 angegeben. Aus
meiner Sicht ist die Leuchte mangelhaft,
da der Verwendungszweck entsprechend
der angegebenen Schutzart nicht zutref-
fend ist.

Sehen Sie das auch so?
E. O., Hamburg

Die Angabe der Schutzart – gekenn-
zeichnet durch das von der IEC definier-
te IP-System (Ingress Protection) mit
zwei Ziffern – beschreibt den Schutz ei-
ner Leuchte gegen das Eindringen von
Fremdkörpern (erste Kennziffer) und
Wasser (zweite Kennziffer). 

Im Falle der Schutzart IP 44 bedeutet
das einen Schutz gegen das Eindringen
von Fremdkörpern größer 1 mm und ge-
gen Spritzwasser. Der Schutz gegen das
Eindringen von Fremdkörpern gilt für
alle Richtungen. Das Eindringen in diese

1-mm-Barriere stellt für viele Insekten
keine Hürde dar.

Wasserschutz gilt für Lichtaus-
trittsfläche

Im Fall einer Deckeneinbauleuchte gilt
der Schutz gegen das Eindringen von
Wasser nur für die Seite der Lichtaus-
trittsfläche. Allerdings müssen Decken-
einbauleuchten, die für die Montage im
Freien vorgesehen sind, im Deckenein-
baubereich mindestens tropfwasserge-
schützt sein.

F. Lindemuth
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